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 VERWENDUNG VON GELDTRANSPORTKOFFERN

 Es  ist  vereinbart, daß sämtliche Transporte von Bargeld und anderen Werten außerhalb der Versiche-
 rungsräumlichkeiten nur in vom VSÖ geprüften und vom  Versicherungsverband  anerkannten  Geldkoffern
 erfolgen.
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